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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkiindet wird:

Nordrhein-westfalisches Denkmalschutzgesetz
(Denkmalschutzgesetz - DSchG NRW)

Vom 13. April 2022
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§1

Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

(1) Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im 6ffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe
von Denkmalschutz und Denkmalpflege die Denkmaler zu schiitzen und zu pflegen, wissen-
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schaftlich zu erforschen und das Wissen Uber Denkmaler zu verbreiten. Dabei ist auf eine sinn-
volle Nutzung hinzuwirken.

(2) Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege obliegen dem Land Nordrhein-Westfalen, den
Denkmalfachamtern sowie den Gemeinden und den Gemeindeverbanden nach MaBgabe dieses
Gesetzes. Dabei wirken sie mit der Eigentiumerin oder dem Eigentimer sowie den sonstigen Nut-
zungsberechtigten zusammen.

(3) Die Vorschriften des Landesnaturschutzgesetzes vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542) sowie des Kulturgesetzesbu-
ches fiir das Land Nordrhein-Westfalen vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353) jeweils in der
geltenden Fassung bleiben unberiihrt.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Denkmaler sind Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an deren Erhaltung
und Nutzung ein 6ffentliches Interesse besteht. Ein 6ffentliches Interesse besteht, wenn die Sa-
chen bedeutend fir die Erdgeschichte, fir die Geschichte des Menschen, fir die Kunst- und
Kulturgeschichte, fur Stadte und Siedlungen oder fiir die Entwicklung der Arbeits- und Produkti-
onsverhaltnisse sind und an deren Erhaltung und Nutzung wegen kinstlerischer, wissenschaftli-
cher, volkskundlicher oder stadtebaulicher Bedeutung ein Interesse der Allgemeinheit besteht.

(2) Baudenkmaler sind Denkmaler, die aus baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen be-
stehen. Zu einem Baudenkmal gehdren historische Ausstattungstiicke, soweit sie mit dem Bau-
denkmal eine Einheit von Denkmalwert bilden.

(3) Denkmalbereiche sind Mehrheiten von baulichen Anlagen einschlieBlich der mit ihnen ver-
bundenen StraBen und Platze sowie Griinanlagen, Frei- und Wasserflachen, und zwar auch
dann, wenn keine der dazugehdrigen baulichen Anlage die Voraussetzungen des Absatzes 1 er-
flllt. Denkmalbereiche kdnnen Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder und -silhouetten, Stadtteile
und -viertel, Siedlungen, Gehoftgruppen, StraBenziige und bauliche Gesamtanlagen sein. Hierzu
gehoren auch handwerkliche und industrielle Produktionsstatten, sofern sie die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 erflllen.
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(4) Gartendenkmaler sind Griin-, Garten- oder Parkanlagen, Friedh6fe oder sonstige Zeugnisse
der Garten- und Landschaftsgestaltung, wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 1 erflillen.
Zu einem Gartendenkmal gehdéren seine historischen Ausstattungsstiicke, soweit sie mit dem
Gartendenkmal eine Einheit von Denkmalwert bilden.

(5) Bodendenkmaler sind bewegliche oder unbewegliche Denkmaler, die sich im Boden oder in
Gewassern befinden oder befanden. Als Bodendenkmaler gelten auch Zeugnisse tierischen und
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, ferner Veranderungen und Verfarbungen in der
natlrlichen Bodenbeschaffenheit, die durch nicht mehr selbststandig erkennbare Bodendenkma-
ler hervorgerufen worden sind, sowie vermutete Bodendenkmaler, fur deren Vorhandensein
konkrete, wissenschaftlich begriindete Anhaltspunkte vorliegen, sofern sie die Voraussetzungen
des Absatzes 1 erflillen oder anzunehmen ist, dass sie diese erfliillen.

(6) Welterbestatten sind Denkmaler, Ensembles oder Statten, die nach den Artikeln 1 und 11 Ab-
satz 2 des Ubereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt vom 16. Novem-
ber 1972 (BGBI. 1977 1l S. 213, 215) in die Liste des Erbes der Welt eingetragen sind.

(7) Bewegliche Denkmaler sind alle nicht ortsfesten Denkmaler, sofern sie nicht Bodendenkmaler
sind.

(8) Auf Archivgut nach § 2 Absatz 3 des Archivgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 16. Marz 2010
(GV. NRW. S.188), das zuletzt durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 603) gean-
dert worden ist, finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung.

§3

Riicksichthahmegebot

Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind bei allen 6ffentlichen Planungen
und MaBnahmen angemessen zu berlicksichtigen. Die Denkmalbehérden und Denkmalfachamter
sind friihzeitig zu beteiligen und so mit dem Ziel in die Abwagung mit anderen Belangen einzube-
ziehen, dass die Erhaltung und Nutzung der Denkmaler und Denkmalbereiche sowie eine ange-
messene Gestaltung ihrer Umgebung maoglich sind. Die Denkmalbehdrden und Denkmalfacham-
ter wirken darauf hin, dass Denkmaler und Denkmalbereiche in die Raumordnung, Landespla-
nung, stadtebauliche Entwicklung und Landespflege einbezogen und sinnvoll genutzt werden.

Teil 2
Schutzvorschriften
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Abschnitt 1
Allgemeine Schutzvorschriften

§4

Vorlaufiger Schutz

(1) Teilt die Untere Denkmalbehorde der Eigentiimerin oder dem Eigentliimer sowie den sonstigen
Nutzungsberechtigten die Absicht der Einleitung eines Unterschutzstellungsverfahrens tber eine
Sache, Mehrheiten von Sachen oder Teile von Sachen nach § 2 mit, unterliegen diese ab Zugang
der Mitteilung vorlaufig den Schutzvorschriften dieses Gesetzes (vorlaufiger Schutz). Die Untere
Denkmalbehdérde weist in ihrer Mitteilung auf den vorlaufigen Schutz hin. § 23 Absatz 5 Satz 3
und 6 gilt entsprechend.

(2) Der vorlaufige Schutz entfallt, wenn die Unterschutzstellung nicht binnen sechs Monaten
nach der Mitteilung nach Absatz 1 eingeleitet wird. Bei Vorliegen wichtiger Griinde kann diese
Frist um héchstens drei Monate verlangert werden.

§5
Unterschutzstellung

(1) Baudenkmaler, Gartendenkmaler und bewegliche Denkmaéler unterliegen mit der Eintragung in
die Denkmalliste nach § 23 Absatz 1 oder § 4 Absatz 1, Denkmalbereiche mit ihrer Unterschutz-
stellung nach § 10 den Vorschriften dieses Gesetzes.

(2) Der Schutz von Bodendenkmalern ist nicht von der Eintragung in die Denkmalliste abhangig.

(3) Der Schutz dieses Gesetzes umfasst auch den Schutz vor Veranderungen der engeren Um-
gebung eines Denkmals oder eines Denkmalbereiches, soweit sie flr dessen Erscheinungsbild
von pragender Bedeutung ist.

§6
VerauBerungsanzeige und Anzeigepflicht
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Die VerauBerung

1. eines Grundstlickes mit einem Denkmal oder

2. eines beweglichen Denkmals oder eines beweglichen Bodendenkmals

ist unverzglich der Unteren Denkmalbehdérde anzuzeigen. Zur Anzeige sind die VerauBerin oder
der VerauBerer und die Erwerberin oder der Erwerber verpflichtet. Die Anzeige einer oder eines
der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Im Falle der Erbfolge ist der Wechsel des Eigentums an ei-
nem Denkmal von der Erbin oder dem Erben gegentiber der Unteren Denkmalbehorde anzuzei-
gen.

Abschnitt 2
Baudenkmaler

§7
Erhaltung von Baudenkmalern

(1) Die Eigentlimerin oder der Eigentiimer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten haben ihre
Baudenkmaler im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten, instand zu setzen,
sachgeman zu behandeln und vor Gefahrdung zu schitzen. Die dauerhafte Erhaltung der denk-
malwerten Substanz ist zu gewahrleisten. Die in Satz 1 genannten Personen oder die von ihnen
Beauftragten haben die erforderlichen Arbeiten fachgerecht durchzufihren.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen kénnen durch die Untere Denkmalbehdrde verpflichtet
werden, MaBnahmen nach Absatz 1 ganz oder zum Teil durchzuflhren, wenn und soweit diese
hinsichtlich der Beeintrachtigung oder der Kosten fiir die Verpflichteten zumutbar sind. Die Zu-
mutbarkeit ist unter Berticksichtigung der durch die Denkmaleigenschaft begriindeten sozialen
Bindung des Eigentums und dessen Privatnutzigkeit zu bestimmen. Fur die Zumutbarkeit ist auch
zu bericksichtigen, inwieweit Zuwendungen aus offentlichen Mitteln oder steuerliche Vorteile in
Anspruch genommen werden kdnnen. Die Unzumutbarkeit ist durch die in Absatz 1 genannten
Personen nachzuweisen. Sie kdonnen sich dabei nicht auf Umstande berufen, die aus einer Un-
terlassung der Verpflichtungen nach Absatz 1 resultieren.
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(3) Bauliche, technische und wirtschaftliche MaBnahmen, die Baudenkmaler in ihrem Bestand,
ihrem Erscheinungsbild oder ihrem wissenschaftlichen Wert gefahrden oder beeintrachtigen
kénnen, sind auf den erforderlichen Umfang zu beschranken.

(4) Kommen die in Absatz 1 genannten Personen ihren Aufgaben nach Absatz 1 nicht nach und
droht hierdurch eine unmittelbare Gefahr fiir das Baudenkmal, kann die zustandige Denkmalbe-
horde die gebotenen MaBnahmen selbst durchfiihren oder durchflhren lassen. Mieterinnen und
Mieter, Pachterinnen und Pachter sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten haben die Durch-
fiihrung der MaBnahmen zu dulden. Die Kosten der MaBnahmen tragen im Rahmen des Zumut-
baren die in Absatz 1 genannten Personen.

(5) Bei o6ffentlichen Bauvorhaben sind Aufwendungen zum Schutz von Baudenkmalern sowie zur
Herstellung der Barrierefreiheit Teil der Baukosten. Dies gilt auch fur 6ffentliche Bauvorhaben in
privatrechtlicher Tragerschaft.

§8
Nutzung von Baudenkmalern

(1) Baudenkmaler sollen moglichst entsprechend ihrer urspriinglichen Zweckbestimmung ge-
nutzt werden. Kénnen Baudenkmaler nicht mehr entsprechend ihrer urspringlichen Zweckbe-
stimmung genutzt werden, sollen die Eigentimerin oder der Eigentimer sowie die sonstigen
Nutzungsberechtigten eine der urspriinglichen gleiche oder gleichwertige Nutzung anstreben.
Soweit dies nicht mdglich ist, soll eine Nutzung gewahlt werden, die eine moglichst weitgehende
Erhaltung der denkmalwerten Substanz auf Dauer gewahrleistet.

(2) Baudenkmaler oder Teile derselben sollen der Offentlichkeit zugénglich gemacht werden, so-
weit dies mdglich und zumutbar ist. Dabei soll den Belangen von Menschen mit Behinderung
Rechnung getragen werden.

§9
Erlaubnispflichten bei Baudenkmalern
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(1) Wer ein Baudenkmal oder einen Teil eines Baudenkmals beseitigen, verdndern, an einen an-
deren Ort verbringen oder dessen bisherige Nutzung andern will, bedarf der Erlaubnis der Unte-
ren Denkmalbehorde. Instandsetzungsarbeiten bedirfen keiner Genehmigung, wenn sie sich nur
auf Teile des Denkmals auswirken, die fur seinen Denkmalwert ohne Bedeutung sind.

(2) Der Erlaubnis bedarf auch, wer in der engeren Umgebung eines Baudenkmals Anlagen er-
richten, verandern oder beseitigen will, wenn sich dies auf die denkmalwerte Substanz oder das
Erscheinungsbild des Baudenkmals auswirken kann.

(3) Die Erlaubnis nach den Absatzen 1und 2 ist zu erteilen, wenn Belange des Denkmalschutzes
nicht entgegenstehen oder ein Uberwiegendes 6ffentliches Interesse die MaBnahme verlangt.
Bei der Entscheidung sind insbesondere auch die Belange des Wohnungsbaus, des Klimas, des
Einsatzes erneuerbarer Energien sowie der Barrierefreiheit angemessen zu bertcksichtigen.

(4) Erfordert eine nach Absatz 1 oder Absatz 2 erlaubnispflichtige MaBnahme einer Planfeststel-
lung oder Gestattung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen, haben die dafir zustandigen
Behodrden die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege entsprechend diesem Ge-
setz in angemessener Weise zu beriicksichtigen. Die Erlaubnis kann auch gesondert beantragt
werden.

Abschnitt 3
Denkmalbereiche

§10
Unterschutzstellung von Denkmalbereichen

(1) Denkmalbereiche werden durch Satzung der Gemeinde unter Schutz gestellt (Denkmalbe-
reichssatzung). Mit der Unterschutzstellung unterliegt der Denkmalbereich den Vorschriften die-
ses Gesetzes.

(2) In der Denkmalbereichssatzung ist das Gebiet zu bezeichnen, in dem MaBnahmen nach § 9, §
13 oder § 15 erlaubnispflichtig sind. Es ist anzugeben, aus welchen Griinden das Gebiet als
Denkmalbereich festgesetzt wird. Der Denkmalbereichssatzung ist das Gutachten des Denkmal-
fachamtes nach § 22 Absatz 4 Nummer 1 nachrichtlich beizufiigen. Ist die Gemeinde auf Grund
einer Vereinbarung nach § 21 Absatz 2 nicht zugleich die Untere Denkmalbehdrde, ist die Untere
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Denkmalbehdérde in das Verfahren zur Unterschutzstellung eines Denkmalbereiches einzubezie-
hen.

(3) Der Beschluss, eine Denkmalbereichssatzung aufzustellen, ist ortstiblich bekannt zu machen.
Mit der 6ffentlichen Bekanntmachung tritt die Schutzwirkung nach § 4 Absatz 1 ein. Der vorlaufi-
ge Schutz entféllt, wenn die Denkmalbereichssatzung nicht binnen zwei Jahren in Kraft tritt.

(4) Der Entwurf der Denkmalbereichssatzung, die Begriindung fir die Festsetzung des Gebietes
als Denkmalbereich sowie die dieser zugrundeliegenden entscheidungserheblichen Gutachten
sind fur die Dauer eines Monats 6ffentlich auszulegen. Die 6ffentliche Auslegung kann durch ei-
ne Verdffentlichung im Internet ersetzt werden, soweit das Bundesrecht dies zuldsst. Fir die
Veroffentlichung im Internet gilt § 27a Absatz 1 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes fur
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999
(GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. Ort und Dauer der Auslegung
sind mindestens eine Woche vorher ortsiblich mit dem Hinweis bekannt zu machen, dass Be-
denken und Anregungen wahrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden kénnen. Mit Ablauf
dieser Frist sind alle 6ffentlich-rechtlichen Einwendungen ausgeschlossen.

(5) Nach Ablauf der Auslegungsfrist sind die erhobenen Einwendungen mit dem zustandigen
Denkmalfachamt zu erértern. Danach ist der Entwurf der Denkmalbereichssatzung der Oberen
Denkmalbehérde unter Beifiigung der zugrundeliegenden entscheidungserheblichen Gutachten
sowie der erhobenen Einwendungen zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung darf nur
versagt werden, wenn

1. die Denkmalbereichssatzung nicht ordnungsgemaf zustande gekommen ist,

2. die Denkmalbereichssatzung diesem Gesetz, den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen oder sonstigen Rechtsvorschriften widerspricht oder

3. die Festlegungen zur Erflllung der Ziele dieses Gesetzes nicht ausreichen.

(6) Die Gemeinde hat die Erteilung der Genehmigung ortstiblich bekannt zu machen. Die Denk-
malbereichssatzung, die Begrindung und zugrundeliegende entscheidungserhebliche Gutach-
ten sind zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten. Uber den Inhalt ist auf Verlangen Auskunft zu

geben. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo die Denkmalbereichssatzung einge-
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sehen werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt die Denkmalbereichssatzung in Kraft und I6st
insoweit den vorlaufigen Schutz nach Absatz 3 ab.

§1NM
Ersatzvornahme zum Schutz von Denkmalbereichen

Hat eine Gemeinde keine Denkmalbereichssatzung erlassen, obwohl die Voraussetzungen dafir
vorliegen und nachteilige Veranderungen drohen, so fordert die Obere Denkmalbehdrde die Ge-
meinde auf, eine Denkmalbereichssatzung fur die Unterschutzstellung eines Denkmalbereiches
innerhalb von zwolf Monaten vorzulegen. Die Aufforderung ist ortstiblich bekannt zu machen;
mit der Bekanntmachung tritt die Schutzwirkung nach § 4 Absatz 1 ein. Nach Ablauf der Frist
nach Satz 1 kann die Obere Denkmalbehdrde den Denkmalbereich durch ordnungsbehérdliche
Verordnung unter Schutz stellen. Mit der ordnungsbehdrdlichen Verordnung tritt der Schutz
nach § 5 ein. Die Verordnung nach Satz 3 ist aufzuheben, sobald eine rechtsverbindliche Denk-
malbereichssatzung in Kraft getreten ist.

Abschnitt 4
Gartendenkmaler

§12
Erhaltung und Nutzung von Gartendenkmalern

Die Eigentimerin oder der Eigentimer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten haben ihre
Gartendenkmaler im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten und instand zu set-
zen, sachgeman zu behandeln und vor Gefahrdung zu schitzen. Die dauerhafte Erhaltung der
denkmalwerten Substanz ist zu gewabhrleisten. Sie oder die von ihnen Beauftragten haben die er-
forderlichen Arbeiten fachgerecht durchzufiihren. § 7 Absatz 2 bis 5 und § 8 gelten entspre-
chend.

§13
Erlaubnispflichten bei Gartendenkmalern

(1) Wer ein Gartendenkmal oder einen Teil eines Gartendenkmals beseitigen, verandern, an einen
anderen Ort verbringen oder dessen bisherige Nutzung andern will, bedarf der Erlaubnis der Un-
teren Denkmalbehorde.
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(2) Der Erlaubnis bedarf auch, wer in der engeren Umgebung eines Gartendenkmals Anlagen er-
richten, verandern oder beseitigen will oder andere MaBnahmen durchfihren will, wenn sich dies
auf die denkmalwerte Substanz oder das Erscheinungsbild des Gartendenkmals auswirken kann.

(3) Die Erlaubnis nach den Abséatzen 1und 2 ist zu erteilen, wenn Belange des Denkmalschutzes
nicht entgegenstehen oder ein liberwiegendes 6ffentliches Interesse die MaBnahme verlangt.
Bei der Entscheidung sind insbesondere auch die Belange der Barrierefreiheit, des Klimas und
der Verkehrssicherheit angemessen zu bertcksichtigen.

(4) § 9 Absatz 4 gilt entsprechend.

Abschnitt 5
Bodendenkmaler

§14
Erhaltung, Nutzung und Sicherung von Bodendenkmalern

(1) Die Eigentiimerin oder der Eigentimer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten haben ihre
Bodendenkmaler im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten, instand zu setzen,
sachgemaB zu behandeln und vor Gefahrdung zu schitzen. Die dauerhafte Erhaltung der denk-
malwerten Substanz ist zu gewahrleisten. Sie oder die von ihnen Beauftragten haben die erfor-
derlichen Arbeiten fachgerecht durchzufiihren. § 7 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(2) Bodendenkmaler sind so zu nutzen, dass die Erhaltung der denkmalwerten Substanz auf
Dauer gewahrleistet ist. Wird ein Bodendenkmal auf eine die denkmalwerte Substanz gefahrden-
de Weise genutzt, kdnnen die Eigentimerin oder der Eigentimer oder die sonstigen Nutzungs-
berechtigten verpflichtet werden, das Bodendenkmal in bestimmter, ihnen zumutbarer Weise zu
nutzen.

(3) Die Sicherung der Bodendenkmaler ist durch die Gemeinden, Kreise und Flurbereinigungsbe-
horden bei der Bauleitplanung, der Landschaftsplanung und der Aufstellung von Flurbereini-
gungsplanen zu gewahrleisten.
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§15
Erlaubnispflichten bei Bodendenkmalern

(1) Der Erlaubnis der Oberen Denkmalbehorde bedirfen

1. das Verwenden von Mess- und Suchgeraten, die geeignet sind, Bodendenkmaler aufzufin-
den, ohne dazu nach anderen Rechtsvorschriften befugt zu sein,

2. das Graben nach Bodendenkmalern sowie

3. die Bergung von Bodendenkmalern.

Ausgenommen sind Nachforschungen, die unter der Verantwortung des Landes oder der Denk-
malfachamter stattfinden.

(2) Wer ein Bodendenkmal oder einen Teil eines Bodendenkmals beseitigen, verandern, an einen
anderen Ort verbringen oder dessen bisherige Nutzung andern will, bedarf der Erlaubnis der Un-
teren Denkmalbehdrde. Der Erlaubnis bedarf auch, wer in der engeren Umgebung eines Boden-
denkmals Anlagen errichten, verandern oder beseitigen will oder andere MaBnahmen durchfiih-
ren will, wenn sich dies auf die denkmalwerte Substanz oder das Erscheinungsbild des Boden-
denkmals auswirken kann.

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 ist zu erteilen, wenn Belange des Denkmal-
schutzes nicht entgegenstehen oder ein lUberwiegendes offentliches Interesse die MaBnahme
verlangt. Quellen fur die Forschung durfen dabei nicht gefahrdet werden.

(4) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 wird nur erteilt, wenn die antragstellende Person die erfor-
derliche Zuverlassigkeit besitzt. Die erforderliche Zuverlassigkeit besitzt eine Person insbeson-
dere dann nicht, wenn sie wiederholt oder schwerwiegend gegen Vorschriften dieses Gesetzes
verstoBen hat.
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(5) Die Erlaubnis nach Absatz 3 kann mit Auflagen und unter Bedingungen erteilt werden, die
insbesondere die Suche, die Planung und Ausfiihrung der Grabung oder Bergung, die Leitung
durch vorgebildete Fachkrafte, die Behandlung und Sicherung der Befunde und Funde, deren
Dokumentation, die Berichterstattung und die abschlieBende Herrichtung der Grabungsstatte be-
treffen. Sie kann auch unter der Bedingung erteilt werden, dass die Ausfiihrung nach einem von
der Denkmalbehoérde gebilligten Plan erfolgt.

(6) Bei der Durchfiihrung der MaBnahmen nach Absatz 1 Satz 1 hat die berechtigte Person die Er-
laubnis im Original oder in Kopie mit sich zu fihren und den zur Kontrolle befugten Dienstkraften
auf Verlangen auszuhandigen.

(7) § 9 Absatz 4 qilt entsprechend.

§16
Entdeckung von Bodendenkmalern

(1) Wer Bodendenkmaler entdeckt, ist verpflichtet, dies unverzliglich der Unteren Denkmalbehor-
de oder dem zustandigen Denkmalfachamt anzuzeigen. Die Stelle, die die Anzeige erhalten hat,
unterrichtet die andere Stelle nach Satz 1 sowie die Obere Denkmalbehdérde. Zur Anzeige ver-
pflichtet sind auch

1. die Eigentimerin oder der Eigentimer,

2. die Person, die das Grundstiick besitzt,

3. die Unternehmerin oder der Unternehmer und

4. die Leiterin oder der Leiter der Arbeiten,

die zu der Entdeckung geflihrt haben. Die Anzeige einer oder eines der Verpflichteten befreit die
Ubrigen. Nimmt die Entdeckerin oder der Entdecker an den Arbeiten, die zu der Entdeckung ge-
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fuhrt haben, auf Grund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird sie oder er durch Anzeige an die
Unternehmerin oder den Unternehmer oder die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten befreit.

(2) Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstatte sind bis zum Ablauf von einer Wo-
che nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehdrde die Ent-
deckungsstatte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmal-
behdrde kann die Frist nach Satz 1 verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die
Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies fur die Betroffenen zumutbar ist.

(3) Die Absatze 1und 2 gelten nicht bei Arbeiten, die von den zustandigen Denkmalfachamtern
sowie unter ihrer Mitwirkung vorgenommen oder veranlasst werden.

(4) Gegentiber der Eigentlimerin oder dem Eigentlimer sowie den sonstigen Nutzungsberechtig-
ten eines Grundstucks, auf dem Bodendenkmaler entdeckt werden, kann angeordnet werden,
dass die notwendigen MaBnahmen zur sachgemaBen Bergung des Bodendenkmals sowie zur
Kldrung der Fundumstande und zur Sicherung weiterer auf dem Grundsttick vorhandener Bo-
dendenkmaler zu dulden sind.

§17
Auswertung und Erforschung von Bodendenkmalern

Bodendenkmaler, die unter die Anzeigepflicht nach § 16 Absatz 1 fallen, sind dem Land Nord-
rhein-Westfalen und dem zustandigen Denkmalfachamt unverziglich zur Bergung, Auswertung
und wissenschaftlichen Erforschung bis zu sechs Monate voriubergehend zu lUberlassen. Die zur
Erhaltung des Bodendenkmals notwendigen MaBnahmen sind nach pflichtgemaBem Ermessen
zu treffen. Die Obere Denkmalbehorde kann die Frist verlangern, wenn dies zur Erhaltung des
Bodendenkmals oder fiir seine wissenschaftliche Erforschung erforderlich ist.

§18
Schatzregal

(1) Bewegliche Bodendenkmaler, die herrenlos sind oder die solange verborgen waren, dass die
Eigentimerin oder der Eigentimer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigen-
tum des Landes. Sie sind unverztiglich der Unteren Denkmalbehdrde oder dem zustandigen
Denkmalfachamt zu melden und zu Ubergeben. Das Land kann das nach Satz 1 begrindete Ei-
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gentum unter Beriicksichtigung der drtlichen und wissenschaftlichen Bedeutung des Denkmals
auf den Landschaftsverband, den Kreis oder die Gemeinde, in dessen oder deren Gebiet das be-
wegliche Bodendenkmal entdeckt wurde, auf die Person, die das Eigentum an dem Fundgrund-
stick innehat oder auf die Entdeckerin oder den Entdecker lbertragen.

(2) Denjenigen, die ihrer Ablieferungspflicht nachkommen, soll eine angemessene Belohnung in
Geld gewahrt werden. Ist die Entdeckung bei unerlaubten Nachforschungen gemacht worden,
soll von der Gewahrung einer Belohnung abgesehen werden. Uber die Gew&hrung der Beloh-
nung und ihre Hohe entscheidet unter Berticksichtigung der Umstédnde des Einzelfalls die Obers-
te Denkmalbehoérde nach Beteiligung des zustandigen Denkmalfachamtes.

Abschnitt 6
Bewegliche Denkmaler

§19
Erhaltung und Nutzung von beweglichen Denkmalern

(1) Die Eigentlimerin oder der Eigentimer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten haben ihre
beweglichen Denkmaler im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten und instand zu
setzen, sachgemaB zu behandeln und vor Gefahrdung zu schiitzen. Die dauerhafte Erhaltung
der denkmalwerten Substanz ist zu gewahrleisten. Sie oder die von ihnen Beauftragten haben
die erforderlichen Arbeiten fachgerecht durchzufiihren. § 7 Absatz 2 bis 5 und § 8 gelten ent-
sprechend.

(2) Bewegliche Denkmaler, die herrenlos sind oder die solange verborgen waren, dass die Ei-
gentimerin oder der Eigentimer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigen-
tum des Landes. § 18 gilt entsprechend.

§ 20
Erlaubnispflichten bei beweglichen Denkmalern

(1) Wer ein in die Denkmalliste nach § 23 Absatz 2 eingetragenes bewegliches Denkmal beseiti-
gen, verandern oder an einen anderen Ort verbringen will, bedarf der Erlaubnis der Unteren
Denkmalbehdrde.
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(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn Belange des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen oder
ein Uberwiegendes 6ffentliches Interesse die MaBnahme verlangt.

Teil 3
Denkmalbehorden, Denkmalfachamter und Verfahren

Abschnitt 1
Denkmalbehorden und Denkmalfachamter

§21
Aufbau, Aufgaben und Zustandigkeit der Denkmalbehérden

(1) Denkmalbehoérden sind als Ordnungsbehdrden die

1. Oberste Denkmalbehdrde: das fir Denkmalschutz und Denkmalpflege zustéandige Ministerium,

2. Oberen Denkmalbehorden: die Bezirksregierungen fur die kreisfreien Stadte sowie fir die
Kreise, sofern diese nach Absatz 2 als Untere Denkmalbehérde tétig werden, im Ubrigen die
Landrate als untere staatliche Verwaltungsbehdérden und

3. Unteren Denkmalbehorden: die Gemeinden.

Die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben sind solche der Gefahrenabwehr. Soweit
fur den Vollzug dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, sind die Unteren Denkmalbehdrden
zustandig. Die gesetzlich geregelten Zustandigkeiten und Befugnisse anderer Behdrden bleiben
unberihrt.

(2) Gemeinden und Gemeindeverbande kénnen zur gemeinsamen Wahrnehmung einzelner Auf-
gaben nach diesem Gesetz 6ffentlich-rechtliche Vereinbarungen gemaB den Regelungen des
Gesetzes Uber kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Ok-
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tober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der jeweils geltenden Fassung abschlieBen. Ubernimmt ein Ge-
meindeverband Aufgaben nach diesem Gesetz von einer kreisangehdrigen Gemeinde, so hat er
bei der Umlage eine einheitliche ausschlieBliche Belastung in Hohe der ihm durch die ibernom-
mene Aufgabe verursachten Aufwendungen festzusetzen. Dies gilt auch fir die Aufwendungen,
die dem Gemeindeverband durch Einrichtungen fur diese Gemeinden entstehen. Differenzen
zwischen Plan und Ergebnis kdnnen im Gbernachsten Jahr ausgeglichen werden.

(3) Ortlich zustandig ist die Denkmalbehérde, in deren Gebiet sich das Denkmal befindet. Im
Zweifel entscheidet die ndchsthdhere Denkmalbehdrde lber die Zustandigkeit. Bei Bodendenk-
malern richtet sich die ortliche Zustandigkeit nach der Entdeckungsstatte. Bei Gefahr im Verzug
kann die Denkmalbehérde Anordnungen erlassen, in deren Gebiet sich das Bodendenkmal befin-
det.

(4) Ist das Land Nordrhein-Westfalen oder der Bund als Eigentimer oder Nutzungsberechtigter
eines Denkmals betroffen, entscheidet anstelle der Unteren Denkmalbehérde die zustandige Be-
zirksregierung. Die Oberste Denkmalbehoérde kann im Einzelfall die Zustédndigkeit auf die Untere
Denkmalbehdérde Ubertragen.

(5) Die Denkmalbehdrden haben diejenigen MaBnahmen zu treffen, die nach pflichtgemaBem Er-
messen erforderlich sind, um Denkmaler zu schiitzen, zu erhalten und Gefahren von ihnen abzu-
wenden. Die Denkmalbehdérden kénnen zur Erflllung ihrer Aufgaben Sachverstandige oder
sachverstandige Stellen heranziehen.

(6) Die Oberste Denkmalbehorde kann im Einvernehmen mit dem fir Inneres zustandigen Minis-
terium durch Verordnung einzelne Zustandigkeiten nach diesem Gesetz abweichend von den
Absatzen 1 sowie 3 bis 5 auf eine oder mehrere Bezirksregierungen ubertragen, wenn eine Ab-
weichung von der oértlichen oder sachlichen Zustandigkeit aus Griinden einer ausgewogenen
Verteilung von Verfahren oder besonderen Sachgriinden geboten ist.

§22
Aufgaben, Bezeichnungen und Zustandigkeit der Denkmalfachamter

(1) Den Landschaftsverbanden Rheinland und Westfalen-Lippe obliegen insbesondere mit ihren
zustandigen Denkmalfachamtern die fachliche Denkmalpflege. Die Denkmalfachamter beraten
und unterstitzen die Gemeinden und Kreise in der Denkmalpflege und wirken fachlich bei den
Entscheidungen der Denkmalbehérden mit.
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(2) Als Denkmalfachamt fir die Bodendenkmalpflege ist in dem Gebiet des Landschaftsverban-
des

a) Rheinland das LVR-Amt fiir Bodendenkmalpflege im Rheinland und

b) Westfalen-Lippe die LWL-Archaologie fir Westfalen

zustandig. Abweichend von Satz 1 nimmt die Stadt KdIn fur ihr Gebiet anstelle des Landschafts-
verbandes Rheinland die Aufgaben als Denkmalfachamt fir die Bodendenkmalpflege wahr.

(3) Als Denkmalfachamt flir Bau-, Garten- und bewegliche Denkmaler sowie fiir Denkmalberei-
che ist in dem Gebiet des Landschaftsverbandes

a) Rheinland das LVR-Amt fiir Baudenkmalpflege im Rheinland und

b) Westfalen-Lippe die LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur

zustandig.

(4) Die Denkmalfachamter nehmen insbesondere folgende Aufgaben wahr:

1. fachliche Beratung und Erstattung von Gutachten in allen Angelegenheiten des Denkmalschut-
zes und der Denkmalpflege,

2. wissenschaftliche Untersuchung und Erforschung der Denkmaler sowie deren Verdffentli-
chung und wissenschaftliche Behandlung der Fragen von Methodik und Praxis der Denkmalpfle-

ge,
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3. Konservierung und Restaurierung von Denkmalern sowie fachliche Uberwachung dieser MaB-
nahmen,

4. wissenschaftliche Ausgrabungen, Bergung und Restaurierung von Bodendenkmalern, Uber-
wachung dieser MaBnahmen sowie Erfassung der beweglichen Bodendenkmaler,

5. Bewirtschaftung der ihnen vom Land bereitgestellten Mittel fiir die Denkmalpflege und

6. Wahrnehmung der Interessen der Denkmalpflege bei Planungen und sonstigen MaBnahmen
der Gemeinden und Gemeindeverbande oder anderer 6ffentlicher Stellen als Trager 6ffentlicher
Belange.

(5) Die Denkmalfachamter sind bei der Erstellung von Gutachten an fachliche Weisungen nicht
gebunden. Sie sind berechtigt, ihre Gutachten an diejenigen Personen, Behdrden und sonstigen
Stellen zu Ubermitteln, die ein berechtigtes Interesse nachweisen.

Abschnitt 2
Verfahrensregelungen

§23
Denkmalliste

(1) Baudenkmaler und Gartendenkmaler sind in ein 6ffentliches Verzeichnis einzutragen (Denk-
malliste). Bodendenkmaéler und Denkmalbereiche sowie Welterbestatten und ihre Pufferzonen
sind nachrichtlich in die Denkmalliste einzutragen.

(2) Bewegliche Denkmaler und bewegliche Bodendenkmaler sind nur einzutragen, wenn dies
wegen ihrer besonderen Bedeutung, die auch in einem historisch begriindeten Ortsbezug liegen
kann, angebracht erscheint. Bewegliche Denkmaler und bewegliche Bodendenkmaler, die sich
im Eigentum staatlicher oder kommunaler Museen und Sammlungen, der Kirchen oder der als
Korperschaften des 6ffentlichen Rechts anerkannten Religionsgemeinschaften befinden, sind
nur in den dort zu fihrenden Inventaren einzutragen. Sie unterliegen gleichwohl den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes. § 2 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberihrt.
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(3) Die Eintragungen nach Absatz 1 sollen in Bebauungsplane nachrichtlich tbernommen wer-
den.

(4) Die Eintragung oder die Loschung erfolgt von Amts wegen, auf Anregung der Eigentiimerin
oder des Eigentimers oder auf Antrag des zustandigen Denkmalfachamtes, sofern die Voraus-
setzungen der Eintragung erfillt oder die Eintragungsvoraussetzungen entfallen sind. Ist die
Wiederherstellung eines Denkmals angeordnet, kann die Eintragung in die Denkmalliste nicht ge-
l6scht werden.

(5) Uber die Eintragung nach Absatz 1 Satz 1 oder die Ldéschung ist ein Bescheid zu erteilen. Der
Bescheid ist gegenliber der Eigentiimerin oder dem Eigentliimer sowie gegeniiber den sonstigen
Nutzungsberechtigten bekannt zu geben. Ist die Eigentimerin oder der Eigentimer der Denk-
malbehorde nicht bekannt oder nicht zweifelsfrei durch 6ffentliche Urkunden bestimmbar, steht
der Bekanntgabe durch Bescheid eine 6ffentliche Bekanntmachung der Eintragung oder L6-
schung gleich. Ebenso kann die Eintragung oder Léschung 6ffentlich bekannt gemacht werden,
wenn mehr als 20 Personen betroffen sind. Die 6ffentliche Bekanntmachung hat ortsiblich zu
erfolgen. Rechtsbehelfe gegen die Eintragung haben keine aufschiebende Wirkung. Die Unter-
schutzstellung soll auf Ersuchen der Denkmalbehérde im Grundbuch eingetragen werden.

(6) Uber die nachrichtliche Eintragung von Bodendenkmalern, Denkmalbereichen sowie Welt-
erbestatten und ihren Pufferzonen sind die Eigentimerin oder der Eigentimer durch die Denk-
malbehoérde zu informieren. Absatz 5 Satz 4 gilt entsprechend.

(7) Die Denkmalliste wird in digitaler Form durch die Untere Denkmalbehoérde gefihrt. Abwei-
chend dazu wird die Denkmalliste hinsichtlich der Bodendenkmaler in digitaler Form durch die
zustandigen Denkmalfachamter gefihrt.

(8) Die Denkmalliste kann von jeder natlirlichen oder juristischen Person eingesehen werden.
Soweit es sich um bewegliche Denkmaler oder Bodendenkmaler handelt, ist ein berechtigtes In-
teresse darzulegen.

§24
Verfahren
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(1) Anregungen und Antrage auf Eintragung oder Loschung eines Denkmals nach § 23 Absatz 4
oder Antrage auf Erteilung einer Erlaubnis nach diesem Gesetz sind in Textform nach § 126b des
Burgerlichen Gesetzbuches mit den zur Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen
bei der zustandigen Denkmalbehdrde einzureichen.

(2) Die Unteren und Oberen Denkmalbehdrden treffen ihre Entscheidungen nach Anhérung des
zustandigen Landschaftsverbandes. Dieser hat seine Stellungnahme innerhalb von zwei Mona-
ten, in Fallen des § 23 Absatz 4 innerhalb von drei Monaten abzugeben. AuBert sich der Land-
schaftsverband nicht innerhalb dieser Frist, kann die Denkmalbehdrde davon ausgehen, dass
Bedenken nicht bestehen. Nehmen die Kreise nach § 21 Absatz 2 die Aufgabe als Untere Denk-
malbehdérden wahr, geben sie der Gemeinde, in deren Gebiet sich die Entscheidung auswirkt,
Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei Monaten.

(3) Unteren Denkmalbehdrden, die, nach Festlegung durch die Oberste Denkmalbehdrde, nicht
der Aufgabe nach angemessen ausgestattet sind, treffen ihre Entscheidungen abweichend zu
Absatz 2 Satz 1im Benehmen mit dem zustandigen Landschaftsverband. Die Oberste Denkmal-
behorde hort vor ihrer Festlegung die betroffene Gemeinde und das zustandige Denkmalfachamt
nach § 22 Absatz 3 an. Die Festlegung durch die Oberste Denkmalbehorde erfolgt flir die Dauer
von fiinf Jahren. Danach ist die getroffene Festlegung einer Uberpriifung hinsichtlich der Ange-
messenheit der Ausstattung der Unteren Denkmalbehdrden zu unterziehen.

(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 1treffen die Unteren und Oberen Denkmalbehdrden ihre Ent-
scheidungen in Angelegenheiten des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege im
Benehmen mit dem zustandigen Landschaftsverband. Das Benehmen gilt als hergestellt, wenn
der Denkmalbehérde nicht innerhalb von zwei Monaten eine AuBerung des Landschaftsverban-
des vorliegt. Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend.

(5) Die zustandige Denkmalbehérde kann die Entscheidung Uber einen Antrag auf Erteilung einer
Erlaubnis nach diesem Gesetz fiir hochstens zwei Jahre aussetzen, soweit dies zur Klarung der
Belange des Denkmalschutzes, insbesondere fir Untersuchungen des Denkmals und seiner Um-
gebung, erforderlich ist.

(6) Will die Denkmalbehdrde von der AuBerung des Landschaftsverbandes abweichen, so hat
die Denkmalbehdrde den Landschaftsverband dariiber durch Ubersendung des Entscheidungs-
entwurfs mit einer Begriindung fur die von der Stellungnahme des Landschaftsverbandes abwei-
chende Entscheidung in Kenntnis zu setzen. Der Landschaftsverband hat das Recht, innerhalb
von vier Wochen nach Kenntnisnahme die Priifung einer unmittelbaren Entscheidung der Obers-
ten Denkmalbehdérde herbeizufihren.
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(7) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Ertei-
lung mit der Ausfilhrung des Vorhabens nicht begonnen oder wenn die Durchfiihrung langer als
ein Jahr unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag in Textform jeweils bis zu einem Jahr
verlangert werden. Sie kann auch riickwirkend verlangert werden, wenn der Antrag vor Fristab-
lauf bei der Denkmalbehdrde eingegangen ist.

§25
Einstellung von Arbeiten und Nutzungsuntersagung

(1) Werden Handlungen nach § 9, § 13, § 15 oder § 20 ohne die erforderliche Erlaubnis durchge-
flhrt, so kann die zustandige Denkmalbehérde die Einstellung der Arbeiten anordnen. Sie kann
verlangen, dass der ursprungliche Zustand, soweit dies noch mdglich ist, wiederhergestellt oder
das Denkmal auf andere Weise wieder instandgesetzt wird.

(2) Werden unzulassige Arbeiten trotz einer schriftlich oder miindlich verfligten Einstellung fort-
gesetzt, kann die Denkmalbehdrde die Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle vorhande-
nen Bauprodukte, Gerate, Maschinen und Bauhilfsmittel sicherstellen.

(3) Werden Denkmaler im Widerspruch zu offentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, kann die-
se Nutzung untersagt werden.

§ 26
Auskunfts- und Duldungspflichten

(1) Die Eigentlimerin oder der Eigentimer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten von Denk-
malern sind verpflichtet, den Denkmalbehdrden und den Denkmalfachamtern alle zum Vollzug
dieses Gesetzes erforderlichen Auskinfte zu erteilen. Die Denkmalbehdrden und Denkmal-
fachamter diirfen personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies zur Erflllung der ihnen zu-
gewiesenen Aufgaben erforderlich ist. Darlber hinaus durfen die Denkmalbehérden und Denk-
malfachamter die zur jeweiligen Aufgabenerledigung erforderlichen personenbezogenen Daten
an zustandige Behdrden Ubermitteln.
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(2) Die Denkmalbehdrden und Denkmalfachamter sowie ihre Beauftragten sind berechtigt,
Grundstiicke und Wohnungen zu betreten sowie Priifungen und Untersuchungen anzustellen,
soweit dies fur die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, insbesondere zur Ein-
tragung in die Denkmalliste oder fir andere MaBnahmen nach diesem Gesetz, erforderlich ist.
Das Betreten von Wohnungen ist ohne Einwilligung der Verpflichteten nur bei Gefahr im Verzug
zulassig.

(3) Kirchen, die nicht dauernd fiir die Offentlichkeit zugénglich sind, diirfen nur mit Zustimmung
betreten werden. Offentliche Kirchenrdume diirfen nur auBerhalb des Gottesdienstes besichtigt
werden. Gegeniber anderen Religionsgemeinschaften gelten die Satze 1 und 2 entsprechend.

(4) Fir die durch die Ausiibung dieser Rechte entstehenden Schaden ist Ersatz zu leisten.

§ 27
Kostentragung und Gebiihrenfreiheit

(1) Wer einer Erlaubnis nach § 9, § 13, § 15 oder § 20 bedarf oder in anderer Weise ein in die
Denkmalliste nach § 23 Absatz 1 eingetragenes Denkmal oder Bodendenkmal verandert oder be-
seitigt, hat die vorherige wissenschaftliche Untersuchung, die Bergung von Funden und die Do-
kumentation der Befunde sicherzustellen und die dafir anfallenden Kosten im Rahmen des Zu-
mutbaren zu tragen. In der Erlaubnis wird das Nahere durch Nebenbestimmungen, in anderen
Fallen durch Verwaltungsakt der zustandigen Denkmalbehdrde geregelt.

(2) In den Fallen des Absatzes 1 kann bestimmt werden, dass die oder der Betroffene die voraus-
sichtlichen Kosten im Voraus zu zahlen hat. Zahlt die oder der Betroffene die voraussichtlichen
Kosten der Erlaubnis nicht fristgerecht, so kdnnen sie im Verwaltungszwangsverfahren beige-
trieben werden.

(3) Flr weitere Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebiihren nicht erhoben. Dies gilt
nicht fir Entscheidungen nach § 15 Absatz 1 Satz 1 sowie fir die Erteilung von Bescheinigungen
fur steuerliche Zwecke nach § 36.

Abschnitt 3
Landesdenkmalrat, Landesdenkmalpreis und kommunale Denkmalpflege
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§ 28
Landesdenkmalrat

(1) Die Oberste Denkmalbehoérde kann zu ihrer Beratung einen Landesdenkmalrat berufen.

(2) In den Landesdenkmalrat werden folgende Mitglieder jeweils fiir die Dauer einer Legislatur-
periode entsandt:

1. bis zu sechs durch das Prasidium des Landtags benannte Mitglieder,

2. je ein Mitglied der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im
Rheinland sowie je zwei Mitglieder der Katholischen Kirche sowie der israelitischen Kultusge-
meinden in Nordrhein-Westfalen,

3. ein Mitglied des Bau- und Liegenschaftsbetriebes Nordrhein-Westfalen,

4.je ein Mitglied

a) der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege,

b) vom Rheinischen Verein fur Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V.,

c) vom Westféalischen Heimatbund e.V.,

d) vom Lippischen Heimatbund e.V.,

e) von dem Deutsche Burgenvereinigung e.V., Landesgruppe Rheinland,
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f) von dem Deutsche Burgenvereinigung e.V., Landesgruppe Westfalen-Lippe,

g) vom Familienbetriebe Land und Forst NRW e.V.,

h) vom Haus & Grund Nordrhein-Westfalen e.V.,

i) von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen,

j) von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen,

k) vom Westdeutschen Handwerkskammertag,

[) von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,

m) vom Stadte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V.,

n) vom Landkreistag Nordrhein-Westfalen sowie

o) vom Stadtetag Nordrhein-Westfalen,

5. je ein Mitglied der Denkmalfachamter,

6. bis zu funf Mitglieder aus dem Bereich der Wissenschaft und Kunst, wobei ein Mitglied der
Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen pflichtig zu benennen ist, und

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 28/40



7. bis zu funf Mitglieder von den Landesministerien Nordrhein-Westfalens, wobei die oder der
Beauftragte flr Menschen mit Behinderung und jeweils ein Mitglied aus den fir Kunst und Wis-
senschaft zustandigen Landesministerien pflichtig zu benennen ist.

Es wird entsprechend Satz 1je Mitglied eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter bestimmt. Die
Mitglieder und ihre Stellvertretungen werden vom Landtag bestellt, in den Fallen des Satzes 1
Nummer 2 bis 5 und 7 auf Vorschlag der jeweils entsendenden Stelle, im Fall der Nummer 6 auf
Vorschlag der Obersten Denkmalbehdrde. Die Bezirksregierungen als Obere Denkmalbehorden
konnen beratend an den Sitzungen des Landesdenkmalrates teilnehmen. § 12 des Landesgleich-
stellungsgesetzes vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 590) in der jeweils geltenden Fassung
ist anwendbar.

(3) Die Mitglieder sind ehrenamtlich tatig. Sie erhalten Reisekosten nach den Vorschriften des
Landesreisekostengesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1367) in der jeweils geltenden
Fassung wie eine Ehrenbeamtin oder ein Ehrenbeamter.

(4) In den Sitzungen fuhrt die Oberste Denkmalbehdérde den Vorsitz. Der Landesdenkmalrat gibt
sich eine Geschaftsordnung. Das fur Denkmalschutz und die Denkmalpflege zustandige Ministe-
rium flhrt seine Geschafte.

(5) Auf Einladung des Landesdenkmalrates konnen an den Sitzungen bei Bedarf Sachverstandi-
ge ohne Stimmrecht teilnehmen.

§29
Landesdenkmalpreis

Zur Wurdigung der Leistungen in der Denkmalpflege kann das fur Denkmalschutz und Denkmal-
pflege zustandige Ministerium einen Landespreis fiir Denkmalpflege Nordrhein-Westfalen verlei-
hen.

§ 30
Kommunale Denkmalpflege und Denkmalpflegeplan
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(1) Die Denkmalpflege obliegt den Gemeinden und Gemeindeverbanden als Selbstverwaltungs-
aufgabe.

(2) Der Rat hat einen Denkmalausschuss zu bilden. Abweichend dazu hat der Kreistag einen
Denkmalausschuss zu bilden, sofern der Kreis nach § 21 Absatz 2 Aufgaben des Denkmalschut-
zes und der Denkmalpflege Gibernommen hat. Der Rat oder der Kreistag kann beschlieBen, dass
die Aufgaben des Denkmalausschusses von einem anderen Ausschuss wahrgenommen werden.
§ 57 Absatz 1und 4 sowie § 58 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 4
des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353) geandert worden ist, sowie § 41 der
Kreisordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021
(GV. NRW. S. 1346) geandert worden ist, und gelten entsprechend.

(3) Der fir die Denkmalpflege zustandige Ausschuss kann fir die Dauer von funf Jahren ehren-
amtliche Beauftragte fir die Denkmalpflege auf Vorschlag der Unteren Denkmalbehorde bestim-
men. Werden fur ein Gemeindegebiet mehrere ehrenamtliche Beauftragte fur Denkmalpflege be-
rufen, sollen deren Aufgabenbereiche nach regionalen oder fachlichen Gesichtspunkten abge-
grenzt werden. Die Wiederberufung ist zulassig. Die ehrenamtlichen Beauftragten fur Denkmal-
pflege werden beratend tatig. Sie haben insbesondere folgende Aufgaben:

1. Vermittlung von Informationen, Hinweisen und Auskinften an den Ausschuss , die Untere
Denkmalbehoérde und die Denkmalfachamter,

2. Beobachtung der ortlichen Vorhaben, Planungen, Vorgange und Presseberichterstattung, von
denen die Interessen der Denkmalpflege berihrt werden, sowie

3. Pflege von Verbindungen zu Institutionen und Personen, die der Denkmalpflege Verstandnis
entgegenbringen oder ihr forderlich sein kdnnen.

Mindestens einmal im Jahr ist in dem Ausschuss nach Absatz 2 eine Berichterstattung durch die
ehrenamtlichen Beauftragten tUber die Denkmalpflege vorzusehen.

(4) Die Gemeinden sollen Denkmalpflegeplane aufstellen und fortschreiben. Hierbei sind der
Ausschuss nach Absatz 2 und, soweit diese nach Absatz 3 bestimmt sind, die ehrenamtlichen
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Beauftragten flr die Denkmalpflege sowie die Untere Denkmalbehoérde und die Denkmalfacham-
ter zu beteiligen. Der Denkmalpflegeplan gibt die Ziele und Erfordernisse des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege sowie die Darstellungen und Festsetzungen der Bauleitplane nachricht-
lich wieder. Er enthalt insbesondere

1. die Bestandsaufnahme und Analyse des Gebietes der Gemeinde unter siedlungsgeschichtli-
chen Gesichtspunkten,

2. die Darstellung der Bau-, Garten- und Bodendenkmaler, der Denkmalbereiche, der Welterbe-
statten und ihrer Pufferzonen sowie nachrichtlich der erhaltenswerten Bausubstanz und

3. ein Planungs- und Handlungskonzept zur Festlegung der Ziele und MaBnahmen, mit denen
der Schutz, die Pflege und die Nutzung von Denkmalern im Rahmen der Stadtentwicklung ver-
wirklicht werden sollen.

Teil 4
Vorkaufsrecht, Enteignung und Entschadigung

§ 31
Vorkaufsrecht

(1) Der Gemeinde steht beim Kauf von Grundstlicken, auf oder in denen sich eingetragene Denk-
maler oder ortsfeste Bodendenkmaler befinden, ein Vorkaufsrecht zu. Es darf nur ausgelibt wer-
den, wenn dadurch die dauernde Erhaltung des Denkmals ermdglicht werden soll. Das Vorkaufs-
recht ist ausgeschlossen, wenn die Eigentimerin oder der Eigentimer das Grundstick an ihren
Ehegatten oder seine Ehegattin oder eine Person, mit der sie oder er in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebt, verkauft. Gleiches gilt flr einen Verkauf an Personen, die mit der Eigen-
timerin oder dem Eigentiimer in gerader Linie verwandt oder verschwagert oder in der Seitenli-
nie bis zum dritten Grad verwandt sind.

(2) Die oder der durch das Vorkaufsrecht Verpflichtete hat der Gemeinde den Inhalt des mit der
oder dem Dritten abgeschlossenen Kaufvertrags nach Aufforderung unverziglich mitzuteilen.
Das Vorkaufsrecht kann nur binnen drei Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrags ausgelibt
werden. Die §§ 463 und 464 Absatz 2, die §§ 465 bis 468, 471 und 1098 Absatz 2 und die §§
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1099 bis 1102 des Burgerlichen Gesetzbuches sind anzuwenden. Das Vorkaufsrecht ist nicht
Ubertragbar.

§32
Ubernahme von Denkmilern

Die Eigentiimerin oder der Eigentiimer kann die Ubernahme eines Denkmals durch die Gemeinde
verlangen, wenn und soweit es ihr oder ihm mit Ricksicht auf ihre oder seine Pflicht zur Erhal-
tung des Denkmals auf Grund einer behdérdlichen MaBnahme nach diesem Gesetz wirtschaftlich
nicht zuzumuten ist, das Denkmal zu behalten oder es in der bisherigen oder einer anderen zu-
lassigen Art zu nutzen. Die Gemeinde hat den zu zahlenden Betrag hdchstens nach dem Ver-
kehrswert des Objekts im Zeitpunkt des Ubernahmeverlangens zu bestimmen. Im Ubrigen findet
§ 33 sinngemaBe Anwendung.

§33
Zulassigkeit der Enteignung

(1) Kann eine Gefahr fir den Bestand oder die Gestalt eines Denkmals nach § 2 Absatz 2, 4 und 5
auf andere Weise nicht nachhaltig abgewehrt werden, so ist die Enteignung zugunsten des Lan-
des oder einer anderen juristischen Person des 6ffentlichen Rechts zuldssig. Zugunsten einer ju-
ristischen Person des Privatrechts ist die Enteignung dann zulassig, wenn die dauernde Erhal-
tung des Denkmals zu den satzungsmaBigen Aufgaben der juristischen Person gehdrt und bei
Berucksichtigung aller Umstande gesichert erscheint.

(2) Das Landesenteignungs- und -entschadigungsgesetz vom 20. Juni 1989 (GV. NRW. S. 366,
ber. S. 570), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762) ge-
andert worden ist, ist anzuwenden.

§ 34
Enteignende MaBnahmen und Entschadigung

Soweit der Vollzug dieses Gesetzes enteignende Wirkung hat, ist der oder dem Betroffenen
nach den Vorschriften des Landesenteignungs- und -entschadigungsgesetzes Entschadigung in
Geld zu gewahren. Steuervorteile, die auf die Denkmaleigenschaft zurlickzufiihren sind, sind in
allen Fallen in angemessenem Umfang auf die Entschadigung anzurechnen.
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Teil 5
Denkmalférderung und Bescheinigungen fiir steuerliche Zwecke

§35
Denkmalférderung

(1) Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich unbeschadet bestehender Verpflichtungen in
Hohe der jeweils im Landeshaushalt ausgewiesenen Mittel an MaBnahmen des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege, insbesondere an solchen MaBnahmen, die der Instandsetzung, Erhal-
tung, Sicherung und Freilegung von Denkmalern dienen. Die Hohe der Beteiligung richtet sich
nach der Bedeutung und der Dringlichkeit des Falls.

(2) Die kommunalen Gebietskorperschaften beteiligen sich im Rahmen ihrer Leistungsfahigkeit in
angemessenem Umfang an den in diesem Gesetz genannten MaBnahmen.

(3) Die Bezirksregierungen bereiten jahrlich unter Beteiligung der Denkmalfachamter das Denk-
malforderprogramm fir das folgende Jahr vor. Sie beteiligen die Kirchen und die als Kérper-
schaften des 6ffentlichen Rechts anerkannten Religionsgemeinschaften wegen der Einbezie-
hung ihrer Denkmaler. Das Denkmalférderprogramm wird durch das flir Denkmalschutz und
Denkmalpflege zustandige Ministerium aufgestellt.

(4) Die Denkmalbehérden und die Denkmalfachamter beraten die Eigentimerinnen und Eigentii-
mer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten Uber die Méglichkeiten der Denkmalférderung.

§ 36
Erteilung von Bescheinigungen fur steuerliche Zwecke

Bescheinigungen fir die Erlangung von Steuervergilinstigungen werden von der fir das Denkmal
zustandigen Denkmalbehdrde erteilt. § 21 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. § 24 findet keine
Anwendung.
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Teil 6
Sonderregelungen

§ 37
UNESCO Welterbe

(1) Die Anforderungen des Ubereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt
und hierbei insbesondere die Pflicht zur Erhaltung des auBergewdhnlichen universellen Werts
von Welterbestatten, die nicht ausschlieBlich als Naturerbe in die Welterbeliste eingetragen wur-
den, sind bei 6ffentlichen Planungen und MaBnahmen sowie bei Entscheidungen nach diesem
Gesetz angemessen zu berlcksichtigen.

(2) Fir die Belange der Welterbestatte benennt die Eigentliimerin oder der Eigentiimer oder die
juristische Person, die fur die Verwaltung der Welterbestatte zustandig ist, eine offizielle Welt-
erbebeauftragte oder einen offiziellen Welterbebeauftragten in Abstimmung mit der betroffenen
Gemeinde, der zustandigen Denkmalbehdrde und den zustandigen Denkmalfachamtern. Bei
Welterbestatten, die sich auf dem Gebiet mehrerer Kommunen befinden, erfolgt die Benennung
abweichend von Satz 1 durch die betroffenen Kommunen. Die oder der Welterbebeauftragte
stellt die Erfullung der mit der Eintragung in die Welterbeliste verbundenen Aufgaben der Welt-
erbestatte sicher und nimmt die Interessen der Welterbestatte bei Planungen und sonstigen
MaBnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbande oder anderer 6ffentlicher Stellen wahr. Die
Aufgaben der Denkmalbehdrden und Denkmalfachamter bleiben unberihrt.

(3) Die oder der Welterbebeauftragte hat im Benehmen mit der betroffenen Gemeinde, der zu-
standigen Denkmalbehdérde und den zustdndigen Denkmalfachamtern Managementplane im Sin-
ne der Richtlinien fiir die Durchfiihrung des Ubereinkommens zum Schutz des Kultur- und Natur-
erbes der Welt vom 31. Juli 2021 in der jeweils geltenden Fassung aufzustellen und fortzuschrei-
ben.

(4) In allen Fallen, in denen es fur den angemessenen Schutz der Welterbestatte erforderlich ist,
soll eine ausreichende Pufferzone ausgewiesen werden. Diese wird von der fiir die Welterbe-
statte zustandigen Denkmalbehdérde im Benehmen mit der betroffenen Gemeinde und dem zu-
standigen Landschaftsverband durch ordnungsbehdrdliche Verordnung oder Satzung festgelegt.
Die Nummern 104 bis 107 der Richtlinien fiir die Durchfiihrung des Ubereinkommens zum Schutz
des Kultur- und Naturerbes der Welt in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend. In
der Festlegung nach Satz 2 sind Schutzziel und -zweck, Bestandteile und das Gebiet zu be-
zeichnen, in dem MaBnahmen nach § 9, § 13 oder § 15 erlaubnispflichtig sind.
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(5) Abweichend von § 24 Absatz 2 haben die Unteren und Oberen Denkmalbeho6rden ihre Ent-
scheidungen bei Welterbestatten im Benehmen mit dem zusténdigen Landschaftsverband zu
treffen.

§ 38
Denkmaéler, die der Religionsausiibung dienen

(1) Artikel 5 Absatz 2 des Vertrages des Freistaates PreuBen mit dem Heiligen Stuhle vom 14. Ju-
ni 1929 sowie Artikel 6 Absatz 2 des Vertrages des Freistaates PreuBen mit den Evangelischen
Landeskirchen vom 11. Mai 1931 bleiben unberihrt.

(2) Sollen Entscheidungen Uber eingetragene Denkmaler oder Bodendenkmaler getroffen wer-
den, die unmittelbar der Religionsausiibung dienen, haben die Denkmalbehdérden die von den zu-
standigen Stellen der Kirchen oder Religionsgemeinschaften festgestellten Belange der Religi-
onsausubung zu bericksichtigen. Die Kirchen oder Religionsgemeinschaften sind am Verfahren
frihzeitig zu beteiligen.

(3) Die von den Kirchen oder Religionsgemeinschaften festgelegten Stellen kénnen die Prifung
einer unmittelbaren Entscheidung der Obersten Denkmalbehdrde herbeiflihren, wenn die zustan-
dige Denkmalbehdrde eine bauliche Anlage, die unmittelbar der Religionsaustibung dient, als
Denkmal eintragen oder eine beantragte Erlaubnis fur eine solche bauliche Anlage nicht erteilen
will. Die Oberste Denkmalbehorde entscheidet nach Mitwirkung durch den Sakralausschusses
nach Absatz 4.

(4) Der Sakralausschuss wird bei der Obersten Denkmalbehdérde gebildet. Er berat diese bei Ent-
scheidungen, die nach Absatz 3 herbeizuflhren sind. Der Sakralausschuss setzt sich anlassbe-
zogen aus Mitgliedern der jeweils betroffenen Kirche oder der Religionsgemeinschaft, den zu-
standigen Denkmalbehdérden sowie dem zustandigen Denkmalfachamt zusammen.

(5) Auf Denkmaler, die unmittelbar der Religionsausiibung dienen, findet § 33 keine Anwendung.

§ 39
Gewinnung von Bodenschatzen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 35/40



(1) In Gebieten, in denen nach den Zielen der Raumordnung und Landesplanung bergbauliche
MaBnahmen oder MaBnahmen nach dem Abgrabungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. November 1979 (GV. NRW. S. 922) in der jeweils geltenden Fassung vorgesehen
sind, finden, soweit die Gebiete hierfiir in Anspruch genommen werden, mit Beginn dieser MaR3-
nahmen § 30 Absatz 4 und § 33 keine Anwendung. Die Regelungen des § 27 bleiben unberihrt.

(2) Rechtzeitig vor Beginn der MaBnahmen ist dem zustéandigen Denkmalfachamt Gelegenheit
zur fachwissenschaftlichen Untersuchung von Bodendenkmalern oder zu deren Bergung zu ge-
ben. Hierzu sind dem Denkmalfachamt rechtzeitig alle einschldgigen Planungen sowie deren An-
derungen bekanntzugeben. Die erforderlichen Arbeiten sind so vorzunehmen, dass keine unzu-
mutbaren Behinderungen bei der Durchfiihrung der MaBnahmen entstehen.

(3) Bei der Zulassung bergrechtlicher Betriebsplane haben die Bergbehorden das Benehmen mit
dem zustandigen Landschaftsverband oder der Stadt Koln herbeizufiihren.

(4) Wahrend des Abbaus ist dem zustandigen Denkmalfachamt die Moglichkeit einzuraumen, al-
le Abbaukanten und Bodenaufschlisse laufend auf zutage tretende Bodendenkmaler zu tber-
prufen, diese archaologisch zu untersuchen und zu bergen.

§40
Aufgabeniibertragung im Bereich der Denkmalpflege

Ist eine Untere Denkmalbehdrde angemessen fur die Wahrnehmung der ihr mit diesem Gesetz
Ubertragenen Aufgaben ausgestattet, kann das fur Denkmalschutz und Denkmalpflege zustandi-
ge Ministerium der Gemeinde auf Antrag durch Rechtsverordnung die Aufgaben als Denkmal-
fachamt Ubertragen. Das fur Denkmalschutz und die Denkmalpflege zustandige Ministerium
kann die Rechtsverordnung nach Satz 1 auf Antrag der Gemeinde oder des Kreises aufheben.
Die Rechtsverordnung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen fur ihren Erlass nach Satz 1
nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorliegen.

Teil 7
Ordnungswidrigkeiten, Rechtsverordnungen und Schlussvorschriften
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§M
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. eine Anzeige nach § 6 oder § 16 Absatz 1 Satz 1 nicht oder nicht rechtzeitig erstattet,

2. MaBnahmen, die nach § 9 Absatz 1 oder 2, § 13 Absatz 1 oder 2, § 15 Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2 oder § 20 Absatz 1 der Erlaubnis bedirfen, ohne Erlaubnis oder abweichend von ihr
durchfuhrt oder durchfiihren lasst,

3. entdeckte Bodendenkmaler oder die Entdeckungsstatte nicht nach § 16 Absatz 2 unverandert
lasst,

4. der Uberlassungspflicht nach § 17 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,

5. der Melde- oder Ubergabepflicht nach § 18 Absatz 1 Satz 2 nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt oder

6. einer nach § 42 erlassenen Rechtsverordnung oder einer vollziehbaren Anordnung der Ver-
waltungsbehoérde auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern die Rechts-
verordnung fir einen bestimmten Tatbestand auf diese BuBgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu fliinfhunderttausend Euro geahndet
werden.

(3) Die Frist der Verfolgungsverjahrung der Ordnungswidrigkeiten betragt finf Jahre.

(4) Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes uUber Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBI. | S. 602), das zuletzt
durch Artikel 31 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4607) geandert worden ist, ist die
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Untere Denkmalbehorde. Bezieht sich die Ordnungswidrigkeit auf eine Verletzung der Vorschrif-
ten Uber Denkmaler fiir die nach diesem Gesetz die Obere Denkmalbehdrde zustandig ist, ist
diese Verwaltungsbehdérde im Sinne von Satz 1.

§42
Rechtsverordnungen

(1) Zur Verwirklichung der in den §§ 6, 10, 23, 24, 37 und 40 bezeichneten Anforderungen wird
das fur Denkmalschutz und Denkmalpflege zustandige Ministerium ermachtigt, durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften zu erlassen Uber

1. die nahere Bestimmung allgemeiner Anforderungen,

2. die erforderlichen Antréage und Anzeigen, insbesondere deren Inhalt, Umfang und Form,

3. die Festlegung von Unteren Denkmalbehérden, die fiir die Wahrnehmung der ihnen tbertrage-
nen Aufgabe nicht angemessen ausgestattet sind, sowie

4. die Verfahren im Einzelnen.

(2) Das fur Denkmalschutz und Denkmalpflege zustandige Ministerium wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung die zum Schutz der Denkmaler fur den Fall von Katastrophen erforderlichen
Vorschriften zu erlassen.

(3) Das fur Denkmalschutz und Denkmalpflege zustandige Ministerium erlasst die zur Durchfih-
rung dieses Gesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erfor-
derlichen Verwaltungsvorschriften.

§43
Ubergangsvorschriften
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(1) Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgenommenen Eintragungen von Denkmalern so-
wie erteilten Erlaubnisse gelten fort.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind nach dem zum Zeit-
punkt der Antragstellung geltenden Verfahren fortzuflihren und abzuschlieBen. Abweichend von
Satz 1 kann die Eigentimerin oder der Eigentiumer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten ei-
nes Denkmals die Anwendung dieses Gesetzes anstelle des zur Zeit der Antragstellung gelten-
den Rechts beantragen.

(3) Die Ubernahme der Flhrung der Denkmallisten hinsichtlich der Bodendenkmaler durch das
jeweils zustandige Denkmalfachamt nach § 23 Absatz 7 Satz 2 hat bis zum 31. Dezember 2024
zu erfolgen.

§44
Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Denkmalschutzgesetz vom 11.
Marz 1980 (GV. NRW. S. 226, ber. S. 716), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. No-
vember 2016 (GV. NRW. S. 934) geandert worden ist, auBer Kraft.

Dusseldorf, den 13. April 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident
Hendrik Wi st

Der Minister des Innern
Zugleich fir die Ministerin fur Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
Herbert Reul
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Die Ministerin fur Kultur und Wissenschaft
Isabel Pfeiffer-Poensgen

GV.NRW. 2022 S. 662

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 40/40


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2022-s662

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz (Denkmalschutzgesetz – DSchG NRW) 


